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RS OGH 1980/11/6 12Os134/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1980

Norm

StGB §133 D3

Rechtssatz

Unter Umständen kann ein Konto, bei dem bis zu einem bestimmten Betrag ohne weitere Zustimmung der Bank

Kredit gewährt wird, ein präsenter Deckungsfonds sein.
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